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128 Das Rote Kreuz.

Dis Veriouàtsnvsrlorgulig auk 5ss.

Man spricht laut „Medizin für Alle" nicht
mit Unrecht von einer besonderen Seekriegs-

chirurgie, denn die Verwundungen an Bord
weichen in ihrer Art von anderen Massen-

Verwundungen erheblich ab, und die Bauart
der Kriegsschiffe verlangt auch eine besondere

Art des Transports und der Bersorgung der

Verletzten. Nach den Erfahrungen der letzten

Seekriege rechnet man bei einem Kampfe
moderner Flotten mit 0 Prozent unmittel-
barem Verlust an Toten; dazu kommen IT,

Prozent Verwundungen, deren Schwere sich

nur ungefähr schützet? läßt. Die Mannschaft
der Kriegsschiffe ist nun nicht nur im Ver-

wnndetcntransport vollständig ausgebildet,

sondern darf und soll sich auch gegenseitig

die „erste Hilfe" bei leichteren Verletzungen

leisten, wozu auf den einzelnen Gefechts-

stationen Taschen mit sterilen Einzelverbänden

niedergelegt sind. Diese Taschen enthalten
aber auch schon Schienen und Watte zur
Stillstellung eines Gliedes bei Knvchenbrnchcn

und vor allem Gummibinden, die bei schweren

Blutungen an Ort und Stelle schnell umge-

legt und oft lebcnsrettcnd wirken können. An
eigentlichem Hülfspersonal für die Nerwnn-

dctenversorgung sind Krankenträger, Lazarett-

gehilfen und Aerzte vorhanden. Auf kleinere??

Schiffen mit nur einen? Arzt befindet sich

auch nur ein Verbandplatz, doch hält man
einen zweiten in Reserve für den Fall, daß

der erste zerstört wird. Große Schiffe haben

drei Aerzte, die sich in den Dienst derart

teilen, daß einer auf dein sogenannten Hülfs-
Verbandplatz die herangebrachten Verwundeten

sichtet, während die zwei anderen auf den?

Hauptverbandplatz tätig sind. Diesen werden

alle Schwerverletzten zugewiesen; doch be-

schränkt man sich in? Interesse der Verwun-
deten auch hier auf lcbcnsrettcnde Eingriffe,
wie Stillung schwerer Blutungen, Notampu-
tation, Luftrvhrenschnitte, vielleicht Bauch-
und Brustschnitte und dergleichen. Im übrigen

ist man, ähnlich wie bei der Armee, auf mög-

lichst schnelle Beförderung ii? geordnete La-

zarettvcrhältnisse bedacht, wobei die Land-

lazarette allerdings im Seekrieg oft durch ein

Hospitalschiff ersetzt werden. Japan, England
und die Vereinigten Staaten haben solche

Hospitalschiffe ständig im Dienst. Deutschland

hatte in den Jahren 190«) und 1901 Ge-

legenheit, Erfahrungen auf diesem Gebiet in

Ostasien zu sammeln. Fast die wichtigste Auf-
gäbe der Schiffsärzte ist und bleibt aber die

Fcrnhaltung von Seuchen, die, sobald sie

ausgebrochen sind, bei der Besonderheit der

Bordverhältnisse leicht gewaltige Dimensionen

annehmen und durch Schwächung des Mann
schaftchtandes eil? Kriegsschiff leichter kämpf-

unfähig machen können als die Kanonen des

FeindeS.

tin kot-krsui- un6 8amcirìtervsràe.

Wir werden ermächtigt, den Vereinen, die sich um die Einrichtung unserer Sanitüts-
anstaltei? in Ölten und Solothurn interessieren, mitzuteilen, daß ihr Besuch dort durchaus
willkommen ist. Es wird sich für die betreffenden Vereine empfehlen, sich einige Tage vorher
anzumelden und in nicht zu großen Massen (e?wa bis 90) an solchen Besuchen teilzunehmen,
damit für die betreffenden Anstalten nicht zu große Störungen eintreten.

Bern, 10. April 1910. kureciu 6s5 Kot-Kreu2-Ckàr2tes.

Druck und Expeditton: Genossenschasts-Buchdruckeret Bern (Neuengasse 34).
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